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Leistungsübersicht

weitere
Informationen

Kfz-Versicherung A-Tarif (Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau)
PKW, Lieferwagen bis zu 3,5 t und Anhänger im Werk- und Privatverkehr

gültig ab 1. Januar 2026 (Stand: 7. Mai 2026)

Haftpflichtversicherung

Versicherungssummen

Personen- und Sach- und Vermögensschäden pauschal 100 Mio. €

Maximale Entschädigung bei Personenschäden je geschädigte Person 15 Mio. €

Kfz-Umweltschadensversicherung (Kfz-USV) 5 Mio. €

Mitversichert sind

Mallorca-Police im Ausland

Eigenkollisionsschäden 
(Beschädigung anderer eigener Fahrzeuge mit dem versicherten PKW im öffentlichen Verkehrsraum)

wählbare Zusatzversicherungen

Schutzbrief

Fahrerschutzversicherung (Personenschaden des Fahrers) bis max. 12 Mio. €

Kaskoversicherung - für Schäden an Ihrem Fahrzeug - beitragsfrei mitversichert sind

Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile bis zu einem Neuwert von 15.000 €

Videokamera (Dashcam) zur zulässigen Aufzeichnung des Verkehrsgeschehens während der Fahrt  

Garagentoröffner (Sendeteil) bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 100 €

Kindersitze

Ladekabel für Elektro- und Hybridfahrzeuge einschließlich dazugehöriger Adapter  

Ladekarte für Elektro- und Hybridfahrzeuge bis zu einer Entschädigungsobergrenze von  100 €

Mobiles Ladegerät (tragbare Ladestation) für Elektro‑ und Hybridfahrzeuge einschließlich dazugehöriger 
Adapter bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 1.000 €

Wandladestation (Wallbox) für Elektro‑ und Hybridfahrzeuge bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 1.000 €

Maut‑Vignetten, Umweltplakette (Feinstaubplakette)  

Zulassungskosten nach Totalschaden für ein bei uns versichertes Ersatzfahrzeug bis 200 €

Keine Werkstattbindung  

Mobilitätspauschale bei Entwendung ab 50 km Entfernung – Höchstentfernung von 1.500 km   
Bei Pkw Neuwertentschädigung in der Vollkasko bis 24 Monate nach Erstzulassung bei Totalschaden 
oder Verlust  
Kaufpreisentschädigung für Ihren gebrauchten Pkw in der Vollkasko innerhalb von 18 Monaten nach 
dessen Erwerb bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust  

Bei Pkw verzichten wir auf den Abzug neu für alt  

https://bit.ly/2Lpl4Ss
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Kfz-Versicherung A-Tarif (Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau)
PKW, Lieferwagen bis zu 3,5 t und Anhänger im Werk- und Privatverkehr

Teilkaskoversicherung - ersetzt werden Schäden am eigenen Fahrzeug durch

Brand und Explosion

Entwendung (Diebstahl, Raub und räuberische Erpressung)

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmungen, Erdbeben, Lawinen, Muren

Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren

Glasbruch (Verzicht auf Selbstbeteiligung bei Glasreparatur der Windschutzscheibe)

Kurzschlussschäden an der Verkabelung und daraus entstehende Überspannungsschäden an den 
dazugehörigen angrenzenden Aggregaten bis zu 3.000 €

Tierbissschäden (ausgenommen Haus- oder Nutztiere) und daraus entstehende Folgeschäden bis zu 5.000 €

Schloss- und Schlüsselersatz bei Entwendung der Fahrzeugschlüssel

Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit (gilt nicht bei Entwendung oder wenn Sie den Schaden 
infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeigeführt haben)

Vollkaskoversicherung

Alle Leistungen aus der Teilkaskoversicherung

Unfall

Mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen

Schäden am Fahrzeug während des Transports auf einem Schiff

wählbare Zusatzversicherungen

Vollkasko Plus (Brems-, Betriebs- und Bruchschäden)

GAP-Versicherung (Differenzdeckung für Leasing- und kreditfinanzierte Fahrzeuge)

Anfragepflichtig sind in der Kaskoversicherung Pkw und Lieferwagen über 150.000 € Neuwert und Anhänger im Werk-und Privatverkehr 
über 30.000 € Neuwert.
Anhänger sind nur versicherbar, wenn das Haupt-Zugfahrzeug bei der GHV VERSICHERUNG versichert ist.
Der dargestellte Leistungsumfang ist eine Kurzübersicht und stellt nur auszugsweise den gebotenen Versicherungsumfang dar. Es 
gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB), Sondervereinbarungen sowie die Annahmerichtlinien. Ihrem 
Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.

https://bit.ly/2Lpl4Ss

